
Kirchliche Autorität 1mM Wıderspruch

Jenseıits des Verlangens, se1ne eıgene Anschauung 1n eiınem Römischen Dokument be-
stätıgt finden, mussen jeden, der die Autorität des kırchlichen Lehramts besorgt
ISt, Wel Fragen bewegen: Stimmen die AÄußerungen der einzelnen kirchlichen nstıitu-
tionen 1n ıhren Grundaussagen überein? aut nıcht die 1ne Institution (unbeabsichtigt)
die Autorität der anderen ab, WenNnn diese Übereinstimmung 7zuma]l für den wenı1g
diferenzierenden theologischen Laien nıcht mehr testzustellen ist? Um die Zzweıte
rage schärfer ftormulieren: Tragen die kırchlichen Instıtutionen selbst ZUuU Abbau
ıhrer Autorität bei?

Anlaß solchen Überlegungen z1bt die „Erklärung einıgen Fragen der Sexualı-
“  tat die 29 1975 VO  3 der römiıschen Kongregatıon für die Glaubenslehre her-
ausgegeben wurde. Dieser Erklärung yingen drei eutsche Dokumente OTAaus:! der
„Hırtenbrief der deutschen Bischöfe Fragen der menschlichen Geschlechtlichkeit“
(verabschiedet auf der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonterenz VO bıs

das Arbeitspapier der Sachkommission der Synode „Sınn und Gestal-
LunNg menschlicher Geschlechtlichkeit“ (vom Präsidium der Synode 11 1973 ZUrFr.

Veröftfentlichung freigegeben) un der Synodenbeschluß „Christlich gelebte Ehe und
Famıilie“ (von der Vollversammlung der Synode 1975 angenommen). Der
Synodenbeschlufß zumındest 1St VO kırchlichen Lehramt gebilligt, da die Bischöfe be]
selner Beschlufßsfassung beteiligt un da dıe zuständige römische Kongregatıon
be]1 der „recogn1t10“ eın Veto einlegte.

In der Argumentatıon der drei deutschen Dokumente 1St der Anteıl der modernen
Humanwissenschaften nıcht übersehen. Mıt Recht wırd ımmer wieder auf die Er-
gebnisse der Anthropologie, Psychologie un Soziologie hingewiesen, ohne daß deren
Aussagen den Rang VO  a} „Glaubenssätzen“ erhielten. Demgegenüber greift das Römi-
sche Dokument primär auf die kirchliche Tradition zurück, bestreitet den SOZ1010g1-
schen Erhebungen eLw2 für die „Beurteilung des sıttlichen Wertes menschlicher and-
lungen“ jede Bedeutung und zıitlert das Wort der Schrift, VOT allem Aaus den Paulus-
briefen, oft ohne Rücksicht auf den jeweıiligen Zusammenhang.

ber diese tormalen Unterschiede 1n der Art der Argumentatıon hınaus tallen 1N-
haltlıche Difterenzen auf Während die Deutsche Bischofskonferenz die Selbstbefriedi-
Ssun „Nnıcht als selbstverständliche Betätigung der Sexualıtät“ gutheißen annn un die
Synode 1mM „Arbeitspapier“ NUur bestreıitet, daß S1e nıcht „als unerheblich bezeichnet
oder 0OSd empfohlen werden“ annn beides auf dem Hıntergrund entwicklungs-
psychologischer Einsichten, stellt das Römische Dokument test: „Im allgemeinen darf
jedoch nıcht VO  e} vornhereın das Fehlen eiıner schweren Verantwortung angeNOMM:
werden“ (ım lateiniıschen Text steht „culpa gravıs“ „schwere Schuld“). In der rage
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der vorehelichen Sexualıität legen die deutschen Texte be] grundsätzlıcher Einwei-
SUNs des Geschlechtsverkehrs 1n die Ehe ıne primär pastorale Sıcht des Verhaltens

den Tag Im „Arbeitspapier“ 1St lesen: sowen12g wird 1ıne undifterenzierte,
pauschale Verurteilung bestehender vorehelicher sexueller Beziehungen den betreffen-
den Menschen in ihrem Verhalten gerecht.“ Diesem Satz fügt der Synodenbeschlufß an

„Dennoch können diese Beziehungen ıcht als der . sittlichen Norm entsprechend
gesehen werden.“ Das Römische Dokument spricht ıne kategorische moraltheologische
Verurteilung Aaus un hat für dieses Verhalten NUr die Bewertung „leibliche Vereıint1-
SUung 1n Unzucht“. Wo die deutschen Texte bei der Homosexualıität „ohne jede
ralische Wertung der betroffenen Menschen“ Von eiıner „Einschränkung der Exıstenz-
möglichkeit sprechen“, „insofern die Möglıichkeıit der Bereicherung durch das andere
Geschlecht wegtällt“, Sagt das Römische Dokument: „Nach der objektiven sittlichen
Ordnung sınd homosexuelle Beziehungen Handlungen, die ıhrer wesentlichen un
unerläßlichen Zuordnung eraubt sind. Sıie werden 1n der Heıligen Schrift als schwere
Verirrungen verurteilt

Diese Diıfterenz 1mM Text annn zew1f5 nıcht LLUTr autf die Unterschiede: hie pastorale,
dort moraltheologische Sıcht, hıe Beurteilung des subjektiven Akts, dort Aussage über
dessen objektive Qualität zurückgeführt werden. Es zeıgen sıch Meınungsverschieden-
heiten 1n der Beurteilung des sexuellen Verhaltens.

Diese Feststellung drängt die Z7zweıte rage aut. Da das Wort der Synode, das Wort
der deutschen Bischöfe un das Wort der päpstlichen Kongregatıon Je anders lautet,
fragt sich der Christ: Wem soll ıch glauben? In solcher Zwangslage werden die einen
als Kriıterium ıhrer Zustimmung die kırchenamtlich höhere Posıtion der Römischen
Kurie nehmen: andere werden sıch der volksnäheren Bischofskonferenz zuwenden.

Es scheint, da{ß 1er die ıne Instıtution 1N der Kirche die Autorität der anderen
herabsetzt. Dıieser Vorgang mMu jeden Christen mMi1t orge ertüllen. Wenn das kirch-
ıche Lehramt Aaus welchen Gründen auch immer 1n seiınen Grundaussagen nıcht
übereinstimmt, Öördert entweder einen kirchlichen Partikularısmus, weıl der ein-
zelne Gläubige sıch die Entscheidung eiıner Bischofskonferenz e1igen macht, oder
verstärkt eiınen hierarchischen Absolutismus, weıl INan sıch 1LLUTr auf römische Entschei-
dungen beruft Beide Tendenzen dürtten ıcht 1m Sınn der Beschlüsse des Z weıten
Vatikanischen Konzıils liegen. Auf jeden Fall führt iıne solche Praxıs den ]äu-
bigen Zur Verwirrung. Dıie Institutionen, die FEinheit stitten un Klarheit bringen
ollen, das Gegenteil: Dıfterenzen un Unklarheit.

Bedeutsamer als die Problematik der inhaltlichen Difterenzen 1n den Aussagen über
dıe Sexualmoral 1St also der Vorgang, 1ın dem ine NStAanz die andere ausgespielt
werden ann un dem Gläubigen gerade das entschwindet, W as 1n der eıt des
Umbruchs braucht: das 2Nne Wort einer überzeugenden Autorität. Ist dieser Selbst-
abbau der kirchlichen Autorität 1L1UTr das Ergebnis einer Kommunikationsstörung?
der hat tiefere Ursachen?
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